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Eingliederung von Aussiedlern 

1. In welchen Bundesländern wird zur Eingliederung der Aussiedler 
aus sog. eingegliederten Ostgebieten noch das SS-Rassenregister 
„Deutsche Volksliste" verwendet? 

Gemäß § 1 Abs. 1 Buchstabe d des (Ersten) Gesetzes zur Regelung 
von Fragen der Staatsangehörigkeit vom 22. Februar 1955 
(BGBl. I, S. 65) (1. StARegG) sind die deutschen Volkszugehöri-
gen, denen die deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund der „Ver-
ordnung über die Deutsche Volksliste und die deutsche Staats-
angehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten" verliehen 
worden ist, nach Maßgabe dieser damaligen Verordnung deut-
sche Staatsangehörige geworden, sofern sie die deutsche Staats-
angehörigkeit nicht ausgeschlagen haben. Bei der Beurteilung 
der staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisse von Aussiedlern 
wird deshalb der Staatsangehörigkeitserwerb über die „Deutsche 
Volksliste" als ein Tatbestandsmerkmal des § 1 Abs. 1 Buch-
stabe d des Ersten StARegG geprüft. Da es sich bei diesem Gesetz 
um geltendes Bundesrecht handelt, findet es in allen Bundeslän-
dern Anwendung. 

2. Ist für die Bundesregierung die „Deutsche Volksliste" ein rechtsgül-
tiges Dokument? 

3. Wenn ja, warum? 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers des Innern vom 11. No-
vember 1990 übermittelt. 
Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer — Schrifttype den Fragetext. 
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Für die Bundesregierung ist § 1 Abs. 1 Buchstabe d des Ersten 
StARegG als geltendes Bundesrecht bindend. Nach dieser gesetz-
lichen Bestimmung wird beurteilt, ob ein Aussiedler, dessen deut-
sche Staatsangehörigkeit auf der „Deutschen Volksliste " beruhen 
könnte, die deutsche Staatsangehörigkeit rechtsgültig erworben 
hat. 

4. Wenn nein, warum wird es dann noch verwendet und wo findet es 
Anwendung? 

Diese Frage ist mit der Antwort auf die Fragen 2 und 3 erledigt. 

5. Ist das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 und das SS-
Rassenregister „Deutsche Volksliste" vom 4. März 1941 für null und 
nichtig erklärt worden? 

Wenn ja, wann und wo? 

Das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 ist durch das 
Kontrollratsgesetz Nummer 1 vom 20. September 1945 aufge-
hoben worden. Eine Aufhebung der Volkslistenverordnung hin-
gegen ist nicht erfolgt. 


